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Beratung und Ehtscheidung durch ein gesellschaftliches Organ 

der Rechtspflege л
V)  ыгуы S j fab-L*^  &ІЛ+Л.

*Ä d l  § 28 b
^Voraussetzungen der Übergabe an gesellschaftliche Organe 

П 1Г 4 4 der Rechtspflege  ̂ $t УІ k ^)V ^ Ч 4 der Rechtspflege xjC

(1) Uber Vergehen beraten und entscheiden die gesellschaftlichen Or
gane der Rechtspflege, w^nn im Hinblick auf die ein.getretenen Folgen 
und die Schuld des Täters die Handlung nicht erheblich gesellschaftswidrig 
ist und wenn unter Berücksichtigung der Tat und der Persönlichkeit des 
Täters eine wirksame erzieherische Einwirkung durch das gesellschaft
liche Organ der Rechtspflege zu erwarten ist. Diese Sachen jsindjiurdi 
die staatlichen Organe der Rechtspflege zu übergeben, wenn der 
Sachverhalt vollständig aufgeklärt ist und der Täter seine ТісЖія- 
ѵетТёШтіі'~Tügji^^ ¥апп"’с1Ге Sache"“einem
gesellschaftlichen Organ ж Rechtspflege auch dann übergeben werden, 
wenn ein erheblicher Schaden eingetreten ist, jedoch die Schuld des Täters 
infolge außergewöhnlicher Umstände gering ist.

(2) Unter diesen Voraussetzungen beraten und entscheiden die gesell
schaftlichen Organe der Rechtspflege über alle Vergehen, insbesondere 
über

— Vergehen gegen das sozialistische und persönliche Eigentum;

— Körperverletzungen;

— Verletzungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.

(3) Eine Übergabe kann insbesondere erfolgen, wenn Verpflichtungen 
der Arbeitskollektive, der l^üsgemeinsdiaften,- der Brigaden ТЖ^ІШсГе- 
rer КоіГекйѵе ^ine~erfolgreiche Erziehung"des Recbtsverlefzers gewähr
leisten und die Rechte und Interessen der Bürger undder Gesellschaft 
gewahrt werden.

(4) Die gesellschaftlichen Organe der Rechtspflege beraten und entschei
den auch über ^^g^n^gen.

•» ь
Erziehungsmaßnahmen ^ U

(1) Die gesellschaftlichen Organe der Rechtspflege können im Ergebnis 
ihrer Beratung folgende Erziehungsmaßnahmen festlegen:
— Der Bürger wird verpflichtet, sich beim Geschädigten oder vor dem 

Kollektiv zu entschuldigen.
— Die Verpflichtung des Bürgers zur Wiedergutmachung des angerichte

ten Schadens und andere Verpflichtungen werden bestätigt.
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